
Nutzungsbedingungen  

Wichtiger Hinweis:  

Unsere Mietpreise sind projektbezogen und auf die Mietlaufzeit gem. Anfrage kalkuliert, bei 
vorzeitiger Freimeldung bzw. Rückgabe hat der Kunde keinen Anspruch auf Mietpreisreduzierung. 
Die Preisberechnung erfolgt nach der Formel: Kalendertage x Panelanzahl. Für den Fall des 
Überschreiten des Projekt/ Mietzeitraums verlängert sich dieser jeweils um 1 Woche, wenn bis 
zum letzten Tag der Mietdauer keine Freimeldung erfolgt. Wird frei gemeldet, wird ab diesem Tag 
eine restliche Mietdauer von 7 Tagen berechnet. Hiernach endet der Mietvertrag. Unterschreitet 
der Mietzeitraum oder die Panelanzahl den Projekt/Zeitraum bzw. Menge um mehr als 10% gilt 
der volle Angebots- / Vertragspreis. Bei Nachbestellungen von zusätzlicher Ware zum selben 
Projekt, gelten dieselben Konditonen (Miet- und Servicepreise) wie bei der Erstbestellung, wenn 
es nicht ausdrücklich anders schriftlich vereinbart wurde. Bei Dienstleistungen gilt; Stellt der 
Kunde Montagegeräte, wie Gabelstapler und/oder Personal zur Verfügung, berechtigt diese 
Unterstützung nicht zur Preisminderung der beauftragten Dienstleistung.


Liefer- und Montageabnahme: 

Ist der Kunde bei der Anlieferung bzw. Abholung nicht vor Ort, gilt die Zählung unseres 
Mitarbeiters. Selbiges gilt für die Montage bzw. Demontage, sowie der Schadensfeststellung. Im 
Streitfall gelten die Standardpreise wie folgt: Mietpreis pro Panel (Stk)/ Tag € 2,oo (unabhängig 
vom Model) - Montage je Tag/Team € 1.500,oo (2 Personen / max. 8 Std.) je weitere Std./
p.Person € 38,oo ggf. Zzgl. Auslagen - Transport je LKW/Tour € 120,oo Std., Mindesteinsatz 4 
Std./Tag (Ab Lagerstandort und zurück).


Örtliche Annahmen: 


Untergrund unbekannt. Die Auswahl des Baustraßensystems erfolgt standortabhängig in 
Absprache mit dem Kunden. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich verlegten Menge 
bzw. abgedeckten Fläche. Für Schäden an Fahrzeugen durch die Befahrung der 
Bodenschutzplatten und den in der abzudeckenden Fläche liegenden Einbauten, können wir 
keine Haftung übernehmen. Die Panels sind für LKW bis 12 t. Achslast geeignet. Befahrung der 
Bodenschutzplatten nur im Schrittempo (10 Km/h). Die Baustellenbeschilderung hat durch den 
Auftraggeber zu erfolgen. Während der gesamten Vorhaltezeit (Anlieferung bis Abholung) haftet 
der Mieter im vollen Umfang für das angemietete Material. Bei nicht mehr zu reparierenden, 
defekten Panels oder Zubehör sowie Verlust, berechnen wir den jeweiligen Neubeschaffungswert 
der Teile. Bei Rücklieferung durch den Kunden ist die Ware gem. der Gebrauchsanweisung 
ordentlich zu Stapeln/Verpacken.




Besondere Hinweise:  

Bei einer Mietdauer von mehr als einem Monat, verlängert sich die Mietdauer um einen weiteren 
Tag bzw. bis zur Rückgabe des Materials. Die Freimeldung hat mit einer Ankündigungsfrist von 5 
Werktagen zu erfolgen. Voraussetzung für eine einwandfreie, ordnungsgemäße Nutzung ist ein 
ebener, tragfähiger Untergrund ohne Senken, Gräben, Furchen etc. Im Zweifelsfall ist eine 
Begutachtung durch uns erforderlich. Unser Angebot basiert auf den vom Auftraggeber 
gemachten Angaben. Besonderheiten bzw. Erschwernisse bei der Zufahrt zum und am Verlegeort 
sind vor Auftragserteilung vom Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. Ergeben sich 
Mehraufwendungen aufgrund nicht gemachter oder falscher Angaben, berechtigt uns dies zur 
Nachberechnung der Mehraufwendungen. Bei Bedarf erforderliche private Nutzungs- und 
Überfahrgenehmigungen, auch behördliche Genehmigungen, sind grundsätzlich vorab vom 
Auftraggeber einzuholen. Entwendete Mietgegenstände werden mit dem Neubeschaffungswert in 
Rechnung gestellt. Für ungereinigte Mietgegenstände, welche durch uns gereinigt werden 
müssen, wird eine Reinigungspauschale von 15,00 € pro Stück berechnet. Für beschädigte 
Mietgegenstände, welche durch uns gerichtet werden müssen, wird eine Pauschale je Std. von 
60,00 € berechnet. Nicht mehr herzurichtende Mietgegenstände werden mit dem 
Neubeschaffungswert in Rechnung gestellt.


Zusätzliche Nutzungsbedingungen bei Eventaufträgen: 

Im Angebots Preis enthalten: - Materialmiete für die in den Positionstexten genannten Zeiträume


• Anlieferung: MO - FR, 07:00 - 12:30 Uhr - Abholung: MO - FR, 12:00 - 17:00 Uhr


- LKW-Wartezeiten bis zu einer Stunde - ZGS Supervisor 


- Montagewerkzeuge Örtlich zu stellen bzw. nicht im Preis enthalten: 


‣ Freie Zufahrt für LKW bis 40 t 


‣ beim Auf bzw. Abbau Frontgabelstapler mit Fahrer zu Be- und Entladung sowie beim Auf- 
und Abbau (kein Radlader, mind. 3,5 t Hubkraft, min. 1,80 m Gabellänge - keine 
Gabelverlängerung, mit Seitenhub)


‣ Transportsichere Verpackung für den Rücktransport 


‣ Hotelzimmer und Catering für ZGS-Personal 


‣ Reinigung nach der Veranstaltung (besenrein, frei von Flyerband, Plakaten u.ä.)


‣ Bei starker Verschmutzung werden die Reinigungskosten nach Aufwand gesondert in 
Rechnung gestellt. 


‣ Haftung für Schäden und Verluste (Schäden und Verluste werden ggf. gesondert in 
Rechnung gestellt)




‣ Kostenfreie Möglichkeit zur Einlagerung von Leergut und eventuellem Materialüberschuss in 
unmittelbarer Nähe zum Aufbauort


Bei vom Auftraggeber gestelltem Personal hat dieser sicherzustellen: 


• Unterweisung der Helfer in Arbeitssicherheit - Bereitstellung einer geeigneten PSA (mindestens 
Fuß-/Handschutz/Warnweste und Helm falls erforderlich)


• Tragen der PSA zu den gegebenen Einsatzzeiten


Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. der zur Zeit der Rechnungslegung gültigen 
Mehrwertsteuer. Zahlbar innerhalb 14 Tage Netto. ggf. abhängig einer Bonitätsprüfung durch 
unseren Kreditversicherers. Ergänzend gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie 
unter www.zgs.ag einsehen können oder Ihnen auf Wunsch zugeschickt werden.


Grundsätzlich gilt: 

Die Anmietung von Material beginnt am Tag der Abholung von einem unserer Lagerstandorte und 
endet am Tag der Rückgabe auf eines unserer Lagerstandorte.


Vereinbarte Pauschal-Mietpreise gelten ausschließlich für die im Angebot bzw. 
Auftragsbestätigung genannten Zeiträume (von Datum, bis Datum). Jede Mietzeitverlängerung 
wird durch den Standard-Mietpreis gemäß Preisliste berechnet.


Transportkosten: 


Entscheidet sich der Kunde die Ware selbst zu montieren oder durch einen Drittanbieter 
montieren zu lassen, kann er die Ware nur ab Lager mieten. Der Transport wird unsererseits nicht 
übernommen. Wir vermitteln maximal eine Spedition, die aber die Leistung direkt mit dem 
Kunden/ Mieter abrechnen muss.



